
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/4/20 98/14/0156
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Nach der stRsp des VwGH liegt die Rechtfertigung für die Anerkennung von Verp7egungsmehraufwand als

Werbungskosten darin, dass der Steuerp7ichtige in der ersten Zeit an einem neuen Ort keine ausreichenden

Kenntnisse über günstige Verp7egungsmöglichkeiten hat. Nach Ablauf dieser Zeit be<ndet er sich in der gleichen Lage

wie ein Dienstnehmer, der nicht auf Reise ist, sich aber außerhalb seines Haushaltes verp7egt. Für das Erreichen jenes

Zeitraumes, der für das Verschaffen ausreichender Kenntnisse über günstige Verpflegungsmöglichkeiten notwendig ist,

sind auch wiederkehrende Beschäftigungen an einzelnen, nicht zusammenhängenden Tagen zu berücksichtigen

(Hinweis E 28.5.1997, 96/13/0132).
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